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Welding fume exposure in Germany and evaluation of 
the adverse effects on health, particularly in respect to 
lung cancer diseases
Exposure to welding fumes can negatively affect human health in different 

ways. German legislation on occupational diseases (BKV) lists a variety of 

such diseases which can be recognised as occupational diseases in welders.  

Lung cancer is one of the diseases listed in the German legislation.
In 2018, the International Agency for Research on Cancer (IARC) re-

evaluated the lung cancer risk of welders and, for the first time, found suf-

ficient evidence for the causation of lung cancer. In Germany, therefore, dis-

cussions are currently under way on expanding the German list of recognised  

occupational diseases accordingly.

This article contains information on various welding processes, the as-

sociated emission of welding fumes and the adverse health effects based 

on the IARC assessment, including the occupational diseases listed in the 

current German list of occupational diseases. Furthermore, an overview is 

given of the current status of exposure quantification and risk evaluation 

according to the literature as well as recommendations for the assessment 

of exposure to welding fumes.
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Schweißrauchexpositionen in Deutschland und  
Bewertung der gesundheitsschädigenden Wirkungen – 
insbesondere im Hinblick auf Lungenkrebserkrankungen
Schweißrauchexpositionen können die Gesundheit des Menschen unter-

schiedlich beeinträchtigen. Für die Anerkennung berufsbedingter Erkran-

kungen bei Schweißenden sieht die Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) 

verschiedene Berufskrankheiten vor. Zu den in der BKV geregelten Erkran-

kungen gehört auch Lungenkrebs.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat 2018 das 

Lungenkrebsrisiko von Schweißenden neu bewertet und für die Verursa-

chung von Lungenkrebs erstmals „sufficient evidence“ festgestellt. In 

Deutschland wird daher zurzeit diskutiert, die Anlage 1 zur BKV entspre-

chend zu erweitern.

Dieser Beitrag enthält Informationen zu verschiedenen Schweißver-

fahren und deren Rauchfreisetzung, über die gesundheitsschädigenden 

Wirkungen auf Basis der IARC-Bewertung einschließlich der im aktuellen 

Berufskrankheiten-Recht vorgesehenen Berufskrankheiten. Darüber hinaus 

werden ein Überblick zum derzeitigen Stand der Expositionsermittlung und 

zur Risikoeinschätzung anhand der Literatur sowie Empfehlungen zur Be-

urteilung von Schweißrauchexpositionen gegeben.

Schlüsselwörter: Schweißrauchexposition – Berufskrankheit – Lungenkrebs 

– Risikoeinschätzung
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1.  Neubewertung des Lungenkrebsrisikos durch die IARC 
– Auswirkungen auf das Berufskrankheiten-Recht in 
Deutschland

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (International Agency 
for Research on Cancer IARC) hat – gestützt auf zahlreiche Studien 
– das Lungenkrebsrisiko infolge von Schweißrauchexpositionen neu 
bewertet. In den Studien wurden nicht nur das Schweißen von Cr-
Ni-Stahl betrachtet (Chrom(VI)-Verbindungen und Nickeloxid sind als 
kanzerogen für den Menschen eingestuft), sondern das Schweißen aller 
metallischen Werkstoffe, also auch jener Metalle, die bislang nicht als 
krebserzeugend eingestuft sind (IARC 2018). Die Studien weisen teil-
weise sehr heterogene Ergebnisse auf. In einzelnen der von der IARC 
in Monographie 118 detailliert beschriebenen Studien wurde kein oder 
kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Lun-
genkrebs und Schweißrauchexpositionen gesehen; andere Studien wie-
sen dagegen ein signifikant erhöhtes Krebsrisiko für Schweißende aus.

Die IARC konstatiert in ihrer Bewertung, dass Schweißrauche ge-
nerell, das heißt unabhängig von der Rauchzusammensetzung, in die 
Gruppe 1, das heißt als für den Menschen krebszeugend, einzustufen 
seien. Diese Erkenntnisse sollten in der Prävention und im nationalen 
Arbeitsschutzrecht berücksichtigt werden.

Gestützt auf diese IARC-Einschätzung hat in Deutschland der 
Ärztliche Sachverständigenbeirat „Berufskrankheiten“ (ÄSVB) Be-
ratungen aufgenommen, ob dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) empfohlen werden soll, eine neue Berufskrankheit 
„Lungenkrebs durch Schweißrauche“ in die Anlage 1 der Berufs-
krankheiten-Verordnung (BKV) aufzunehmen. Die Stellungnahme 
des ÄSVB liegt bisher nicht vor. In diesem Zusammenhang hat die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) dazu erste Über-
legungen angestellt.

Das Berufskrankheiten-Recht (BK-Recht) fordert, den Kausal-
zusammenhang zwischen beruflicher Exposition und Erkrankung 
zu ermitteln und auf der Grundlage von Anerkennungskriterien zu 
bewerten. Diese Anerkennungskriterien basieren im Regelfall auf 
Dosis-Wirkungs-Beziehungen, die für die krebserzeugende Wirkung 
von Schweißrauchen toxikologisch beziehungsweise epidemiologisch 
abgeleitet werden müssen. Dies stellt eine besondere Herausforde-
rung dar, da Schweißrauche nahezu immer Stoffgemische sind und 
Kenntnisse über das gleichzeitige Wirken der im Schweißrauch vor-
handenen Gefahrstoffe auf die Gesundheit bislang nicht ausreichend 
vorliegen (Floros 2018; AGS 2020). Zudem besteht Unklarheit in Be-
zug auf die Expositionsmetrik (z. B. Masse der Schweißrauchpartikel 
oder ihre Anzahlkonzentrationen; Spiegel-Ciobanu 2020). Zu beach-
ten ist auch, dass Schweißrauchexpositionen zu einzelnen Verfahren 
zum Teil eine extreme Variabilität aufweisen. Ursache dafür sind zum 
Beispiel unterschiedliche Prozessparameter oder Arbeitsbedingun-
gen. Exposi tionsabschätzungen sind daher ohne detaillierte Kennt-
nisse über die expositionsrelevanten Größen nicht oder nur bedingt  
möglich.

In dieser Publikation werden die derzeitige Einstufung von 
Schweißtätigkeiten im BK-Recht und der derzeitige Kenntnisstand 
zur Exposition in Deutschland wiedergegeben. Außerdem wird die 
Studienlage im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Ableitung 
einer Dosis-Wirkungs-Beziehung dargestellt. Abschließend wird ein 
Ausblick auf eine mögliche Herangehensweise zur Beurteilung von 
Schweißrauchexpositionen gegeben.

2.  Gesundheitsschädigende Wirkungen von Schweißrau-
chen und Gasen einschließlich deren Berücksichtigung 
in der aktuellen Berufskrankheitenliste

Schweißpersonal und sonstige in Schweißbereichen Arbeitende sind 
gegenüber luftgetragenen Schweißrauchen und Schweißgasen ex-
poniert, wenn sie diese Stoffe mit der Arbeitsbereichsluft einatmen. 
Auch wenn die IARC in ihrer Einstufung nur von „welding fumes“ 
spricht und damit primär Schweißrauchpartikel betrachtet, zeigen 
auch die Gase eine gesundheitsschädigende Wirkung und werden 
daher hier berücksichtigt. Schweißrauchpartikel sind in der Regel so 
klein, dass sie mit der Atemluft bis in die unteren Atemwege und in 
die Lungenalveolen gelangen können. Werden mehr Partikel aufge-
nommen als über die mukoziliäre Clearance ausgeschieden oder über 
die Makrophagen abgebaut werden können, sind oftmals Atemwegs- 
und Lungenerkrankungen die Folge.

Metalle und Metallverbindungen in Schweißrauchen haben un-
terschiedliche Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen. Sie 
können atemwegsbelastend, toxisch oder krebserzeugend sein. Im 
Arbeitsschutz geht man davon aus, dass

• Rauche, die beim Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen 
(z. B. Baustähle, oftmals auch mit „Schwarzstahl“ bezeichnet) frei 
werden, größtenteils Eisen und unterschiedliche Anteile an Man-
gan – teilweise auch in komplexen Strukturen – enthalten. Auf-
grund ihrer schlechten Löslichkeit und der guten Deponierbarkeit 
im Lungengewebe und in den peripheren Atemwegen kann eine 
chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) resultieren, 
die im Einzelfall als Berufskrankheit (BK 4302) anerkannt werden 
kann. Expositionen gegenüber Gasen, wie Stickstoffmonoxid und 
Stickstoffdioxid sowie Ozon können die hier genannte gesund-
heitsschädigende Wirkung der Schweißrauche verstärken.

• Eisenoxide in Schweißrauchen sind bislang als atemwegsbelastend 
eingestuft. Bei langandauernder Schweißtätigkeit unter extremen 
Bedingungen können sie zu Siderofibrosen führen, die nach der 
Berufskrankheiten-Nummer BK 4115 entschädigt werden können.

• Mangan, das beim Stahlschweißen freigesetzt wird, kann zu 
Einbußen der kognitiven Leistungsbreite und sensomotorischen 
Verarbeitungsgeschwindigkeit führen. Unter sehr hohen Exposi-
tionen können parkinsonähnliche Erkrankungen des Nervensys-
tems („Manganismus“) auftreten. Jedoch werden diese Erkran-
kungen bei in Mitteleuropa arbeitenden Schweißern in der Regel 
nicht beobachtet.

• Aluminiumhaltige Schweißrauche können durch pathologische 
Veränderungen der tieferen Atemwege und der Lunge eine Alu-
minose hervorrufen (BK 4106).

• Zinkexpositionen, die insbesondere beim Schweißen verzinkter 
Werkstücke und bei der Bearbeitung von zinkhaltigen Werk-
stoffen (z. B. Messing) auftreten, können zu Metallrauchfieber 
führen. Ähnliche Effekte können auch durch Kupfer bei Buntme-
tallschweißern verursacht werden. Da es sich um meist folgenlos 
abheilende Erkrankungen handelt, sind diese nicht im Berufs-
krankheitenrecht berücksichtigt, sondern werden gegebenenfalls 
als Arbeitsunfall behandelt.

• Beim Schweißen von hochlegiertem Stahl können Expositionen 
gegenüber Chrom(VI)-Verbindungen und/oder Nickel und sei-
nen Verbindungen (beim Schweißen: oxidische Verbindungen) 
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gegeben sein. Chrom(VI)-Verbindungen und Nickeloxid sind als 
krebserzeugend eingestuft. Lungenkrebserkrankungen können 
unter den Berufskrankheiten-Nummern BK 1103 und BK 4109 
anerkannt werden.

• In seltenen Fällen können Expositionen gegenüber Thorium, das 
insbesondere beim Anschleifen von thorierten WIG-Elektroden 
frei wird, infolge seiner Eigenschaft als alpha-Strahler Lungen-
karzinome auslösen (BK 2402).

• Auch Expositionen gegenüber cadmiumhaltigen Schweiß- und 
Lötrauchen können in seltenen Fällen Lungenkarzinome verur-
sachen (BK 1104).

In den Anerkennungskriterien des BK-Rechts wird davon ausge-
gangen, dass die gesundheitsschädigenden Wirkungen eines Stoffs 
primär von der Expositionshöhe und der Expositionsdauer abhängig 
sind. Auch das zeitliche Muster, also die Frage, wann die Expositionen 
im Vergleich zum ersten Auftreten von Symptomen beziehungsweise 
dem Diagnosezeitpunkt der Erkrankung aufgetreten sind, spielt im-
mer eine Rolle. Bevor auf das Expositionsniveau eingegangen wird, 
werden zunächst Informationen zu den am häufigsten angewende-
ten Schweißverfahren und deren Emissionen dargestellt.

3. Verfahren der Schweißtechnik und deren Emissionen

Schweißen und die hiermit verwandten Verfahren wie insbesondere 
thermisches Schneiden und Beschichten machen einen nicht uner-
heblichen Anteil an der Fertigung in Deutschland aus. Die Anzahl der 
in Deutschland tätigen und potenziell gegenüber Schweißrauchen 
und -gasen exponierten Beschäftigten ist nur schwierig abschätzbar. 
Nach den aus unserer Sicht belastbarsten Daten des Deutschen Ver-
bands für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) ist für das Jahr 
2019 von rund 145.000 vollzeitig Beschäftigten in diesem Tätigkeits-
feld auszugehen (Moos u. Vogt 2021). Diese Zahl basiert auf 108.000 
hauptberuflichen im Bereich Fügetechnik Beschäftigten (Schweißen, 
Brennschneiden, Löten, Nieten) sowie weiteren 111.000 Beschäftigten 
aus dem Bereich Klempnerei, Klimatechnik, Sanitär- und Heizungs-
bau, die mit zeitlichen Anteilen an schweißtechnischen Tätigkeiten auf 
Vollzeitstellen hochgerechnet wurden (Statistisches Bundesamt 2019; 
Moos 2022). Darüber hinaus geht der DVS von einer zusätzlichen An-
zahl „anteilig“ mit Schweißtechniken Beschäftigten aus dem Bereich 
der metallerzeugenden und -bearbeitenden Bereiche, des Fahrzeug-
baus, der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik aus, für die sich 
unter Annahme eines Anteils von 10 % Beschäftigten mit Anwendung 
von Schweißtechnik bei Hochrechnung auf Vollzeitstellen weitere 
rund 122.000 Personen ergeben (Böcking 2021; Moos u. Vogt 2021; 
Moos 2022). Insgesamt kann hieraus auf eine Anzahl von ca. 350.000 
Beschäftigten mit regelmäßiger Exposition gegenüber Schweißrau-
chen und -gasen in Deutschland geschlossen werden. Berücksichtigt 
man die zusätzliche Zahl an Personen, die den Hochrechnungen auf  
Voll zeitstellen zugrunde liegen, ist von einer noch höheren Zahl aus-
zugehen, die bis zu ca. 500.000 liegen könnte. Nach Angaben des DVS 
sind zusätzlich noch 85.000 Roboterführende in diesem Tätigkeitsfeld 
beschäftigt, die zumindest gelegentlich ebenfalls gegenüber Schweiß-
rauchen und -gasen exponiert sein können (Böcking 2021; Moos 2022).

Schweißen ist ein Sammelbegriff für diverse Füge- und Trennver-
fahren. Bei den Fügeverfahren werden die zu verbindenden, metalli-

schen Werkstücke im Bereich der Schweißnaht geschmolzen, so dass 
sie sich in der Schmelze unlösbar miteinander verbinden. Je nach 
Verfahren wird als Energiequelle Strom, Wärme, Plasma, Laserstrah-
lung, Reibung und/oder Druck u. a. genutzt. Viele Schweißverfahren 
erfordern die Zugabe eines Schweißzusatzes, der ebenfalls schmilzt 
und sich in der Schmelze mit den Grundwerkstoffen verbindet. Mit 
Schneiden sind hier die schweißtechnischen Verfahren gemeint, bei 
denen Metalle im Bereich einer Trennfuge geschmolzen werden. Mit-
hilfe eines Blasstrahls wird die Schmelze aus der Fuge ausgetrieben 
und damit das Werkstück getrennt. Verwandte Verfahren sind zum 
Beispiel Löten, Metall-Spritzen sowie additive Fertigungsverfahren 
(z. B. Metall-3D-Druck). Im Folgenden wird nur das Schweißen im 
engeren Sinne (Fügeverfahren) betrachtet.

Nahezu alle Verfahren setzen Gefahrstoffe in Form von Rauchen 
und Gasen frei. Bei den Schweißverfahren bestehen die Rauche 
vorwiegend aus partikelförmigen Metallen beziehungsweise Me-
tallverbindungen, die aus der Schmelze frei werden. Innerhalb der 
Metallschmelze herrschen unterschiedliche Temperaturen, die höchs-
ten (z. T. deutlich über 5000 °C) treten im Lichtbogen, im Plasma, 
oder im Bereich des Lasers auf. Bei diesen Temperaturen verdampfen 
Metalle. Der Metalldampf steigt – bedingt durch die Thermik – über 
der Schmelze auf. Sobald er den Bereich des Energieeintrages (Licht-
bogen, Plasma, Laser etc.) verlässt, kühlt er in der Umgebungsluft 
ab. In dem sich abkühlenden Metalldampf entstehen durch Nuklea-
tion feine Metallpartikel (Primärpartikel), der sogenannte Schweiß-
rauch. Primärpartikel haben üblicherweise Durchmesser kleiner als 
100 Nano meter, sie sind daher der ultrafeinen Partikelfraktion zuzu-
ordnen. Teilweise agglomerieren die Partikel zu größeren, meist ket-
tenförmigen Gebilden im Größenbereich bis zu ca. 1 µm (selten auch 
darüber hinaus bis zu ca. 10 µm, insbesondere beim thermischen 
Schneiden). Schweißrauch besteht somit aus dispers in der Umge-
bungsluft verteilten, partikelförmigen Metallen beziehungsweise Me-
tallverbindungen, die bedingt durch ihre Partikelgröße vorrangig der 
alveolengängigen Staubfraktion (A-Staub) zuzuordnen sind.

Bei den Verfahren, bei denen ein Zusatzwerkstoff (z. B. Schweiß-
draht, Elektrode) eingesetzt wird, wird die Rauchzusammensetzung 
maßgeblich durch die Zusammensetzung des Zusatzwerkstoffes be-
stimmt, bei Verfahren ohne Schweißzusatz allein durch die Grundwerk-
stoffzusammensetzung. Die Zusammensetzungen der Grund- und 
Schweißzusatzwerkstoffe sind üblicherweise metallurgisch ähnlich, das 
heißt, zum Schweißen eines unlegierten Baustahls wird ein un- bezie-
hungsweise niedriglegierter Schweißzusatz verwendet. Das Schweißen 
von unlegierten Stählen setzt somit Rauche frei, die überwiegend aus 
Eisen beziehungsweise Eisenverbindungen sowie Mangan bestehen, 
das Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen dagegen 
primär Aluminiumoxid. Rauche aus Prozessen, in denen hochlegierte 
Stähle (z. B. korrosionsbeständige Chrom-Nickel-Stähle) bearbeitet 
werden, enthalten typischerweise Chrom, Chrom(VI)-Verbindungen 
sowie Nickel und Nickelverbindungen. Rauche, die beim Schweißen 
von warmfesten Stählen frei werden, können darüber hinaus auch 
Molybdän, Vanadium und Niob enthalten.

Die pro Zeiteinheit freigesetzte Rauchmenge (Emissionsrate in mg/s) 
ist verfahrensspezifisch und prozessparameterabhängig. Für das häu-
fig angewendete Metall-Aktivgasschweißen (MAG) mit Massivdrähten 
beträgt die Emissionsrate etwa 2 bis 12 mg/s, für das MAG-Schweißen 
mit Fülldrähten bis 20 mg/s. Gemäß TRGS 528 wird MAG-Schweißen 
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daher der Emissionsgruppe „hoch“ zugeordnet (AGS 2020). Dagegen 
ist das Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) ein massebezogen emis-
sionsarmes Verfahren, es setzt nur etwa 1 mg/s frei. Bezüglich der Par-
tikelanzahlkonzentration ist das WIG-Schweißen jedoch ein hochemit-
tierendes Verfahren (Lehnert et al. 2012). Einen erheblichen Einfluss auf 
die Emissionsrate haben auch die Prozessparameter. So bewirken in der 
Regel ein hoher Energieeintrag (hoher Schweißstrom, hohe Spannung) 
und eine lange Lichtbogenbrenndauer eine hohe Emis sionsrate. Darü-
ber hinaus haben auch die Art und Zusammensetzung des Schutzga-
ses sowie die Oberflächenbeschaffenheit des zu schweißenden Bauteils  
einen Einfluss auf die Emissionsrate des Prozesses.

Neben der Emissionsrate beeinflussen weitere Randbedingungen 
wie Schweißdauer, Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen (insbesondere 
eine Rauchabsaugung), räumliche Gegebenheiten am Arbeitsplatz,  
Arbeitsplatzlüftung, Arbeitsposition der schweißenden Person (mit 
dem Kopf in oder außerhalb der Rauchfahne) etc. die Expositionshöhe.

Unter den Lichtbogenverfahren erfordern die Metall-Schutzgas-
schweißverfahren (MSG) den Einsatz von Schutzgasen. Diese be-
stehen üblicherweise aus Argon-Kohlenstoffdioxid-Gasgemischen 
(MAG-Schweißen) beziehungsweise Argon (Metallinertgasschwei-
ßen, MIG, das fast ausschließlich bei der Bearbeitung von Nicht-Ei-
sen-Werkstoffen sowie Nickel-Basis-Werkstoffen eingesetzt wird).  
Das Schutzgas hat vorwiegend die Aufgabe, Reaktionen der 
Schmelze mit der Umgebungsluft zu verhindern, den Prozess zu 
stabilisieren und teilweise auch den Energieeintrag in die Schmelze 
zu steigern. MSG-Schweißen ist daher auch mit dem Einsatz von 
Gasen wie Kohlenstoffdioxid verbunden. Die Emissionen sind in 
der Regel jedoch so gering, dass unter „normalen“ Arbeitsbedin-
gungen, das heißt beim Schweißen in belüfteten Werkhallen, die 
Kohlenstoffdioxidkonzentration im Arbeitsbereich zwar zunimmt, 
der CO2-Arbeitsplatzgrenzwert in der Regel aber nicht überschrit-
ten wird. Insbesondere bei hohen Anteilen von CO2 im Schutzgas 
ergeben sich auch Expositionen gegenüber Kohlenmonoxid (CO), die 
jedoch in der Regel am Arbeitsplatz ebenfalls keine gesundheitskri-
tischen Konzentrationen erreichen. Dem gegenüber wird der Schutz 
der Schweißschmelze beim Lichtbogenhandschweißen mit Stabelek-
troden (LBH) durch eine Umhüllung des metallischen Kernstabes mit 
Schlacke-bildenden Inhaltsstoffen erreicht.

Bei den Lichtbogenverfahren kann die Lichtbogenstrahlung den 
in der Umgebungsluft enthaltenen Sauerstoff in Ozon umwandeln. 
Werden reflektierende Metalle (Aluminium und Chrom-Nickel-
Stähle) geschweißt, verstärken die Reflektionen die Strahlungsinten-
sität, so dass bei diesen Verfahren mit erhöhten Ozonkonzentratio-
nen, durchaus auch über dem Grenzwert, zu rechnen ist.

Bei den Verfahren der Autogentechnik (z. B. Gasschweißen) wird 
die erforderliche Prozesswärme durch Verbrennen eines Brenngases 
zugeführt. Dieses besteht in der Regel aus Acetylen oder Propan, die 
üblicherweise durch Zugabe von Sauerstoff beziehungsweise Druck-
luft verbrennen. Bei Temperaturen größer 1000 °C wird der in der 
Luft enthaltene Stickstoff in nicht zu vernachlässigenden Mengen 
zu Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid oxidiert.

Das Expositionsniveau insgesamt und der Einfluss einzelner Ar-
beitsplatzparameter, wie der Absaugung der Emissionen, auf die 
Expositionshöhe sind im Folgenden dargestellt. Sofern die Daten-
lage dies zulässt, wird die Expositionshöhe auch zeitlich differenziert 
ausgewiesen.

4.  Expositionen beim Schweißen – Messdaten aus 
 deutschen Betrieben

Den Unfallversicherungsträgern liegen ca. 131.000 Messwerte zur 
Exposition gegenüber der alveolengängigen und der einatembaren 
Staubfraktion sowie den darin enthaltenen Metallen beim Schweißen 
vor. Diese wurden vorrangig von den messtechnischen Diensten der 
Unfallversicherungsträger durch Messungen an Arbeitsplätzen im 
Zeitraum 1973 bis 2021 ermittelt. Die Daten wurden vorwiegend in 
den Branchen Maschinenbau, Fahrzeugbau, Anlagen- und Apparate-
bau, Stahlbau, Schiffbau, der Automobilzulieferindustrie sowie beim 
Formenbau und der Formenreparatur in der Glasindustrie erhoben. 
Die Mehrzahl der Daten bezieht sich auf die sehr häufig zur Anwen-
dung kommenden Verfahren Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG), 
Wolfram-Inertgasschweißen (WIG), Metall-Inertgas-Schweißen 
(MIG) sowie Lichtbogenhandschweißen (LBH).

Die größte Datenmenge mit ca. 49.000 Messwerten entfällt auf 
Schweißrauchmessungen sowohl in der A- als auch in der E-Fraktion 
in der Atemluft von Schweißenden oder in deren Arbeitsbereichsluft. 
Zu Nickel und seinen Verbindungen liegen etwa 15.000 Messwerte 
vor, zu Chrom(VI)-Verbindungen ca. 8.800 und zu Mangan und sei-
nen Verbindungen ca. 12.000. Im Folgenden werden nur die nicht 
elementbezogenen Schweißrauchmessungen ausgewertet, weil sich 
die Bewertung der IARC auf Schweißrauche unabhängig von ihrer 
Zusammensetzung bezieht.

Die hier in Auswertungen dargestellten Messwerte wurden im 
Rahmen des nach DIN EN ISO 9001 qualitätsgesicherten „Mess-
systems Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger 
(MGU)“ branchen- und arbeitsbereichsspezifisch ermittelt (Gabriel 
et al. 2010) und in der IFA-Expositionsdatenbank „Messdaten zur 
Exposition gegenüber Gefahrstoffen am Arbeitsplatz (MEGA)“ ge-
speichert (Ga briel et al. 2016). Die Messungen wurden mit validierten 
Probenahme- und Analysenverfahren durchgeführt (Coenen 1981; 
Riediger 2001; Möhlmann 2006; Mattenklott u. Möhlmann 2011).

Die folgenden Tabellen zeigen massebezogene Schweißrauchkon-
zentrationen in der Luft an Schweißarbeitsplätzen. Anzahlbezogene 
Konzentrationen werden kaum gemessen, da Beurteilungsmaßstäbe in 
Deutschland bislang alle massebezogen sind. Aufgeführt sind jeweils 
die 50. und 90. Perzentile. Das 50. Perzentil zeigt, wie hoch die Expo-
sition bei genau der Hälfte der ausgewerteten Schweißrauchmessun-
gen ist (je die Hälfte der Messergebnisse zeigt niedrigere bzw. höhere 
Werte), während das 90. Perzentil die Exposition der am höchsten be-
lasteten 10 % der Schweißenden wiedergibt. Für BK-Ermittlungen wird 
üblicherweise das 90. Perzentil herangezogen (DGUV 2019).

Die in ➥ Tabelle 1 dargestellten Daten zur Schweißrauchexposi-
tion in den 1990er-Jahren zeigen deutlich den expositionsmindern-
den Einfluss einer Absaugung der Schweißrauche. Auch zeigt sich 
das unterschiedliche Expositionsniveau der verschiedenen Verfahren.

Schweißrauchexpositionen an der Person wurden früher nur 
mit Probenahmesystemen bestimmt, die die einatembare Staub-
fraktion (E-Staub) erfassen. Die Bewertung der Messergebnisse 
erfolgte anhand von Beurteilungsmaßstäben, die für die alveolen-
gängige Staubfraktion definiert waren. Dabei wurde unterstellt, dass 
Schweißrauchpartikel ausschließlich als A-Staub vorliegen. Aus der 
wissenschaftlichen Literatur, insbesondere auch aus Laborstudien, 
sowie aus den Angaben von Schweißzusatzwerkstoffherstellern ist 
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ableitbar, dass in Schweißrauchen beim Verbindungs- oder Auftrags-
schweißen im Allgemeinen über 80 Massenprozente der Partikel so 
klein sind, dass sie zur A-Fraktion zu zählen sind (Hewett 1995; Mo-
roni u. Viti 2009; Sowards 2018; Spiegel-Ciobanu 2020).

Erst seit 1990 erfolgten Schweißrauchprobenahmen dann auch in 
der A-Staubfraktion an der Person. So wurden in der WELDOX-Studie 
von 2007 bis 2011 durch gleichzeitige Probenahme mit einem Probe-
nahmesystem Messwerte zur A- und zur E-Fraktion der Schweißrau-
che ermittelt. Der Anteil der alveolengängigen Partikel an der einatem-
baren Fraktion betrug im Mittel zwischen 50 und 60 Massenprozent 
(Kendzia et al. 2019; Lehnert et al. 2012). Untersuchungen von Wippich 
zeigen auf Basis einer größeren Datenmenge, dass der gravimetrisch 
gemessene, massebezogene Anteil der alveolengängigen Schweiß-
rauchpartikel an der einatembaren Fraktion bei Expositionen zwischen 
0,3 und 20 mg/m³ zwischen 30 und 70 % beträgt (Wippich et al. 2019).

Auf den ersten Blick widersprechen diese Zahlen den Angaben 
von mindestens 80 Massenprozent A-Fraktion aus Laborstudien. 
Allerdings wurden in den zuletzt genannten Publikationen Daten 
von realen Arbeitsplätzen verwendet. Auch wenn darauf geachtet 
wurde, dass während der Messungen Nebenarbeiten der Schwei-
ßenden (insbesondere in Form von Schleifarbeiten) nicht oder nur 
marginal erfolgten, ist nicht auszuschließen, dass größere Partikel 
hierdurch oder auch durch Nachbarschaftsbelastungen miterfasst 
wurden. Eine mögliche Quelle für Partikel mit Durchmessern ober-
halb der A-Fraktion können auch Spritzer sein, die im Rahmen des 
Schweißprozesses auftreten (Zimmer et al. 2002).

Wenn also von Messungen der E-Fraktion auf die Exposition 
in der A-Fraktion geschlossen werden soll, muss beachtet werden, 
ob es sich um Laborergebnisse oder um Messungen an realen Ar-
beitsplätzen handelt. Die in der Vergangenheit mit E-Staub-Probe-
nahmesystemen an realen Arbeitsplätzen ermittelten Schweißrauch-
expositionen können die Exposition in Bezug auf die A-Fraktion 
möglicherweise erheblich überschätzen.

Unabhängig von der Staubfraktion konnten in den Folgejahren 
die Schweißrauchbelastungen in der betrieblichen Praxis durch die 
Anwendung von effizienteren Schutzmaßnahmen (z. B. verstärkter 
Einsatz von verbesserter Absaugtechnik) sowie durch schweißtech-
nische Prozessoptimierungen tendenziell reduziert werden. Dies ist 
teilweise durch die in ➥ Tabelle 2 dargestellten Daten belegt. Trotz 
dieser Verbesserungen unterschreiten die 90. Perzentile auch in neu-
erer Zeit den Allgemeinen Staubgrenzwert in der A-Fraktion nur für 
das WIG-Schweißen. Beim Unterpulverschweißen wird der A-Staub-
Grenzwert nur geringfügig überschritten. Beim MAG- und MIG-

Schweißen tritt auch mit Rauchabsaugung von 1999 bis 2019 ein  
90. Perzentil von 2,8 beziehungsweise 2,7 mg/m³ für die A-Fraktion 
auf, beim Lichtbogenhandschweißen sogar von 3,1 mg/m³. In der 
E-Fraktion wird der Allgemeine Staubgrenzwert deutlich öfter ein-
gehalten. Das 90. Perzentil beim Metall-Fülldrahtschweißen mit 
Schutzgas zeigt, dass weder in der A-Fraktion (3,15 mg/m³) noch in 
der E-Fraktion (17,2 mg/m³) der Grenzwert eingehalten wird. Die 
relativ hohen Expositionen in der E-Fraktion beim Unterpulver-
schweißen sind vermutlich durch die Aufbereitung beziehungsweise 
Abreinigung des zum Schutz des Schweißschmelzbads vor Umge-
bungseinflüssen verwendeten Pulvers bedingt (➥ Tabelle 2).

Eine 2019 im IFA durchgeführte Untersuchung zur Schweißrauch-
belastung beim MAG-Schweißen lässt erkennen, dass eine Einhaltung 
des Allgemeinen Staubgrenzwerts in der A-Fraktion (1,25 mg/m³)  
möglich ist. Dies gilt, sofern moderne Absaugtechnik, die den Teilen 
1, 3 und 4 der Norm ISO 21904 entspricht (DIN 2018, 2020a, 2020b), 
konsequent eingesetzt und mit modifizierter Prozesstechnik (z. B. 
Stromquellen mit modifizierter Lichtbogentechnik, vorzugsweise mit 
geregelten Prozessvarianten) geschweißt wird (Lehnert et al. 2022). 
Dieser Sachverhalt wurde in jüngster Vergangenheit vereinzelt auch 
in betrieblichen Arbeitsplatzmessungen bestätigt.

5.  Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen  
Exposition und Lungenkrebserkrankung

Für eine quantitative Bewertung von arbeitsbedingten Krebsrisiken 
ist grundsätzlich eine Auswertung der epidemiologischen Literatur 
erforderlich. In der internationalen Literatur sind je etwa 30 Kohor-
ten- und Fall-Kontroll-Studien publiziert worden, die einen mögli-
chen Zusammenhang zwischen Exposition gegenüber Schweißrau-
chen und Krebserkrankungen untersuchen. An dieser Stelle sollen 
für Schweißverfahren und Werkstoffe zusätzlich zu den deutschen 
auch die englischen Begriffe genannt werden, um das Verständnis 
der Originalliteratur zu erleichtern.

Die meisten Publikationen beschreiben Kollektive, die als 
schweißtechnische Verfahren Metallschutzgasschweißen/MSG („gas-
shielded metal arc welding“, GMAW), Lichtbogenhandschweißen 
mit umhüllten Stabelektroden („manual metal arc welding“, MMA; 
„shielded metal arc welding“, SMAW) und Wolframinertgasschwei-
ßen/WIG („tungsten inert gas welding“, TIG; „gas tungsten arc wel-
ding“, GTAW) beziehungsweise deren Kombinationen eingesetzt 
haben. Die in den Studien ausgewiesenen Werkstoffe umfassen fast 
ausschließlich Stähle, die teils unlegiert („mild steel“, MS), teils hoch-

Verfahren 50. Perzentil [mg/m³] 90. Perzentil [mg/m³]

E-Fraktion mit Rauchabsaugung ohne Rauchabsaugung mit Rauchabsaugung ohne Rauchabsaugung

MAG-Schweißen 2,5  6  8 15

MAG-Schweißen (Fülldraht) 4 12 15 50

MIG-Schweißen 2  5  8 16

WIG-Schweißen 0,7  1,2  3  5

Lichtbogenhandschweißen 2,5  5  9 25

E-Fraktion: Die Daten wurden mit Messsystemen ermittelt, die die einatembare Staubfraktion (E-Staub) erfassen.

 Tabelle 1:  Verfahrensspezifische Schweißrauchexpositionen im Zeitraum 1989 bis 1998. �robenahme an der �erson oder stationär
Table 1: Process-specific exposure to welding fumes in the period 1989 to 1998. Personal and ambient air monitoring
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 Tabelle 2:  Verfahrensspezifische Schweißrauchexpositionen im Zeitraum 1999 bis 2019 (sofern nicht beim Verfahren abweichend angegeben), 
 �robenahme an der �erson
Table 2: Process-specific exposure to welding fumes in the period 1999 to 2019 (unless otherwise indicated in the process). Personal and ambient air monitoring

Anzahl 
Messwerte

Anzahl 
Betriebe

Anzahl 
Werte  

< NWG*

Höchste 
NWG* 

(mg/m³)

Konzentrationen (mg/m³)

50. Perzentil* 90. Perzentil*

Metall-Aktivgas-Schweißen A-Fraktion

Mit Rauchabsaugung
Ohne Rauchabsaugung

622
150

358
111

132
15

1,25
1,25

0,84
2,1

2,8
6,8

E-Fraktion

Mit Rauchabsaugung
Ohne Rauchabsaugung

1424
580

674
345

239
21

0,72
0,72

1,9
5,5

8,1
15

Metall-Fülldrahtschweißen mit Schutz-
gas (2004 bis 2019)

A-Fraktion

11 10 1 0,25 0,93 3,2

E-Fraktion

45 24 7 0,71 3,6 17

Metall-Inertgas-Schweißen A-Fraktion

Mit Rauchabsaugung
Ohne Rauchabsaugung

76
19

43
15

24
3

1,25
1,25

0,63
1,5

2,7
2,7

E-Fraktion

Mit Rauchabsaugung
Ohne Rauchabsaugung

227
85

133
57

47
8

0,71
0,71

1,6
4,1

8,2
13

Wolfram-Inertgas-Schweißen A-Fraktion

Mit Rauchabsaugung
Ohne Rauchabsaugung

171
113

129
94

121
51

1,25
1,25

< NWG
0,34

0,58
  0,89 +

E-Fraktion

Mit Rauchabsaugung
Ohne Rauchabsaugung

453
363

312
238

269
169

0,76
0,81

< NWG
0,36

1,2
1,6

Lichtbogenhandschweißen A-Fraktion

Mit Rauchabsaugung 66 55 14 1,25 0,75 3,1

E-Fraktion

Mit Rauchabsaugung
Ohne Rauchabsaugung

195
24

127
20

42
4

0,72
0,71

1,3
3,7

7,2
9,8

Unterpulverschweißen A-Fraktion

31 20 3 1,25 0,64 1,3

E-Fraktion

34 23 4 0,71 1,9 8,1

Widerstandspunktschweißen  
(2001–2019)

A-Fraktion

141 74 111 1,25 < NWG 0,6

E-Fraktion

162 83 121 0,71 < NWG 0,81

*  Liegen Analysenergebnisse unterhalb der Nachweisgrenze des jeweiligen Messverfahrens (NWG), dann geht der Wert der halben NWG in die Statistik ein. Die NWG variiert z. B. in Abhängigkeit von  
der Probenahmedauer und dem Volumenstrom bei der Probenahme, daher wird in der Tabelle die höchste NWG angegeben. 
< NWG: Über 50% der Messwerte liegen unterhalb der NWG. Deshalb wird für dieses Perzentil keine Konzentration angegeben. 
E-Fraktion: Die Daten wurden mit Messsystemen ermittelt, die die einatembare Staubfraktion (E-Staub) erfassen. 
A-Fraktion: Die Daten wurden mit Messsystemen ermittelt, die die alveolengängige Staubfraktion (A-Staub) erfassen.

legiert („stainless steel“, SS) waren. Nicht-Eisen-Werkstoffe sind in 
den Studien mit wenigen Ausnahmen, in denen auch Lötarbeiten 
einbezogen wurden, nicht untersucht worden.

Die in der IARC-Monographie 118 ausgewiesenen Studien weisen 
insgesamt eine hohe Heterogenität auf; die aufgetretenen Fallzah-
len an Lungenkarzinomen sind zum Teil klein und lassen oft keine 
statistisch gesicherten Schlussfolgerungen zu. Etliche Studien wei-

sen allenfalls marginale Risikoerhöhungen (um etwa 10 %), einige 
Studien dagegen keinerlei Risikoerhöhung aus. Eine nicht geringe 
Anzahl an Studien zeigt keine stetige Risikozunahme mit der Expo-
sition (Konzentration, Dosis, Dauer) oder mit zunehmender Zeit seit 
Beginn der Exposition bis zur Erkrankung (Latenzzeit). In einigen 
Studien mit konsistenteren Expositions-Risiko-Beziehungen werden 
dagegen zum Teil Risikoerhöhungen für Lungenkarzinome von über 
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50% nachgewiesen, auch unter Berücksichtigung von besonders hoch 
beziehungsweise langjährig exponierten Schweißern, jedoch nur sel-
ten oberhalb einer Risikoverdoppelung.

Zur Ableitung einer Expositions-Risiko-Beziehung müssen ver-
lässliche Daten zu den in den untersuchten Kollektiven nachge-
wiesenen Schweißrauchkonzentrationen und zur Expositionsdauer, 
gegebenenfalls auch im Hinblick auf Veränderungen im zeitlichen 
Verlauf von Follow-up-Untersuchungen, vorliegen. Derartige Infor-
mationen liegen nur bei einem Teil der Studien, oft mit nur punktuell  
durchgeführten Messungen, vor. Häufig werden semiquantitative 
Schätzungen oder expertengestützte Expositionsschätzungen vor-
genommen. Bei retrospektiven Fall-Kontroll-Studien fehlen konkrete 
Messdaten in der Regel aus methodischen Gründen. Von daher sind 
derartige Studien nicht oder nur eingeschränkt für die Ableitung  
einer Expositions-Risiko-Beziehung verwertbar.

Im Folgenden sollen auszugsweise zwei Kohortenstudien vorge-
stellt werden (Steenland 2002; Sörensen et al. 2007), die Kollektive 
über rund 40 Jahre nachverfolgt und in dieser Zeit eine hohe Anzahl 
an personengetragenen, ganzschichtigen Schweißrauchmessungen 
hinter der Schweißerschutzhaube beziehungsweise -helm durch-
geführt haben. Sie bilden von daher das Expositionsgeschehen im 
direkten Atembereich der Beschäftigten aussagekräftig ab.

Steenland (2002) hat in einer Mortalitätsstudie Schweißer in drei 
Fabriken des Schwermaschinenbaus in den USA untersucht. Anga-
ben zu den Kollektiven und zu den Schweißrauchmessungen finden 
sich in Steenland et al. (1991). Die untersuchten Schweißer haben 
ausschließlich unlegierten Stahl geschweißt, bis 1960 überwiegend 
mit Stabelektroden, danach zunehmend mit Schutzgas. Nach Steen-
land et al. (1991) lagen die Schweißrauchkonzentrationen („total par-
ticulate“) in den drei untersuchten Fabriken im geometrischen Mittel 
zwischen 5,5 und 7,4 mg/m³, mit Einzelwerten zwischen 0,2 mg/m³ 
und 37,7 mg/m³. Vollständige Daten zum Rauchverhalten lagen nicht 
vor. Dieses wurde insgesamt als vergleichbar zu einer regionalen, 
firmeninternen Vergleichsgruppe beschrieben, war jedoch höher als 
in der US-amerikanischen Allgemeinbevölkerung. Eine begleitende 
Exposition gegenüber Asbest wurde ausgeschlossen. Das Lungen-
krebsrisiko (standardisiertes Mortalitätsverhältnis, SMR) wurde für 
die Gesamt-Kohorte im Vergleich zur US-amerikanischen Allgemein-
bevölkerung mit 1,46 (95 %-Konfidenzintervall [95 %-KI]: 1,20–1,76) 
und im Vergleich mit dem firmeninternen Vergleichskollektiv mit 1,22 
(95 %-KI: 0,93–1,59) ausgewiesen. Stetige Expositions-Risiko-Bezie-
hungen mit der Tätigkeitsdauer fanden sich nicht.

Sörensen et al. (2007) haben in einer Inzidenzstudie in 74 un-
terschiedlichen Betrieben (jedoch keinen Werften) Schweißende in 
Dänemark untersucht, die sowohl un- als auch hochlegierte Stähle 
mit umhüllten Stabelektroden (LBH) und mit Schutzgasverfahren 
(MAG und WIG) geschweißt haben. Die Nutzung von Absaugungen 
wurde ebenso wie Arbeiten in beengten oder engen Räumen berück-
sichtigt. In der Publikation werden von insgesamt 1000 Schweiß-
rauchmessungen Ergebnisse nur beispielhaft beim Schweißen unle-
gierter Stähle ohne Absaugung für „semiclosed space“ im Jahr 1971 
mit einem geometrischen Mittel der Schweißrauchkonzentrationen 
von 6,5 mg/m³ und im Jahr 1985 von 5,2 mg/m³ ausgewiesen. Die 
erfasste Staubfraktion wurde nicht genannt. Das Lungenkrebsrisiko 
(standardisiertes Inzidenzverhältnis, SIR) wurde unter Berücksich-
tigung des zeitlichen Trends der berechneten Schweißrauchdosen 

für die Gesamtkohorte mit 1,35 (95 %-KI: 1,06–1,70) angegeben, für 
Schweißende mit ausschließlicher Bearbeitung von unlegiertem Stahl 
mit 1,59 (95 %-KI: 1,14–2,16), für Schweißende, die jemals hochle-
gierten Stahl bearbeitet hatten, mit 1,15 (95 %-KI: 0,78–1,60). Das 
höchste Risiko von 3,69 (95 %-KI: 1,77–6,79) wurde für die Schwei-
ßenden ermittelt, die mehr als 21 Jahre hochlegierte Stähle bearbeitet 
hatten. Eine ergänzende Auswertung innerhalb der Kohorte unter 
Adjustierung nach Alter, Rauchverhalten und einer Asbestexposition 
bestätigte die Aussagen zu den dargestellten Risikounterschieden der 
genannten Untergruppen. Die Autoren merken an, dass signifikante 
Risikoerhöhungen grundsätzlich nur für Schweißende nachweisbar 
waren, die ihre Schweißtätigkeit vor 1970 begonnen hatten.

In Fall-Kontroll-Studien werden im Durchschnitt etwas höhere 
Lungenkrebsrisiken als in Kohortenstudien ausgewiesen. Dies bestä-
tigt eine neuere Metaanalyse (Honaryar et al. 2019), die eine durch-
schnittliche Erhöhung für das Lungenkrebsrisiko von Schweißern in 
Kohortenstudien mit einem gepoolten relativen Risiko (RR) von 1,29 
(95 %-KI: 1,20–1,39) zeigte. Kohortenstudien, die auch für das Rauch-
verhalten adjustiert hatten (n = 6), zeigten ein gepooltes relatives Risiko 
von 1,10 (95 %-KI: 1,06–1,14). In den Fall-Kontroll-Studien wurde eine 
Risikoerhöhung mit einer Odds-Ratio (OR) von 1,87 (95 %-KI: 1,53–
2,29) ermittelt. In Studien (Fall-Kontroll- und Kohortenstudien, n = 8) 
mit einer Adjustierung für Rauchen und eine Asbestexposition lag das 
Risiko bei 1,17 (95 %-KI: 1,04–1,38). Bei Schweißern, die hochlegierte 
Chrom-Nickel-haltige Stähle geschweißt hatten, fanden sich keine  
höheren Lungenkrebsrisiken als bei Schweißenden, die ausschließlich 
unlegierte Stähle geschweißt hatten.

Als Einzelbeispiel einer Fall-Kontroll-Studie, die zugleich in einer 
Teilgruppe ein ansteigendes Lungenkrebsrisiko mit zunehmender 
Tätigkeitsdauer als Schweißende zeigt, soll hier die Publikation von 
Kendzia et al. (2013) im Rahmen der multizentrischen SYNERGY-
Studie genannt werden. Sie besitzt den Vorteil aussagekräftiger Da-
ten zum Umfang der Schweißarbeiten und zum Rauchverhalten von 
Fällen und Kontrollen, allerdings keine Daten zu den eingesetzten 
Schweißverfahren. Bei regelmäßig Schweißenden, die nicht oder nur 
geringfügig geraucht haben (unter 10 Packungsjahren), stieg die OR 
für Lungenkrebs von 1,27 (95 %-KI: 0,52–3,09) bei einer Tätigkeits-
dauer bis 3 Jahre stetig bis auf 3,72 (95 %-KI: 1,93–7,19) bei einer 
Tätigkeitsdauer von über 25 Jahren. Bei Beschäftigten mit gelegentli-
chen Schweißarbeiten, die nicht oder nur geringfügig geraucht hatten 
(unter 10 Packungsjahren), stieg die OR von 0,93 (95 %-KI: 0,58–1,49) 
für eine Tätigkeitsdauer bis 3 Jahren auf 1,39 (95 %-KI: 1,03–1,88) 
beziehungsweise 1,31 (95 %-KI: 0,94–1,81) für eine Tätigkeitsdauer 
von 10 bis 25 Jahren beziehungsweise über 25 Jahren.

Es wird vereinzelt diskutiert, ob die für „mild steel welders“ 
nachgewiesenen Erhöhungen des Lungenkrebsrisikos nicht durch 
Fehleinstufungen von Schweißenden mit tatsächlich stattgehabter 
Exposition auch gegenüber Cr (VI)- beziehungsweise Nickeloxid-
haltigen Schweißrauchen zustande kommt. Grund hierfür könnten 
einerseits das unzureichende Erinnerungsvermögen der Testpersonen 
zu den teils lange zurückliegenden Tätigkeitsabschnitten sein oder 
andererseits entsprechende Nachbarschaftsbelastungen an den Ar-
beitsplätzen, die bei der Zuordnung der Schweißenden zu den „mild 
steel welders“ nicht berücksichtigt wurden.

Diese Möglichkeit einer Fehleinstufung von Schweißern erscheint 
zunächst grundsätzlich möglich, insbesondere in bevölkerungsba-
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sierten Fall-Kontroll-Studien mit Interview-basierter Erhebung der 
Anamnese.

Die IARC stützt ihre Einschätzung auch auf die Ergebnisse me-
chanistischer, toxikologischer Untersuchungen und von Tierversu-
chen, die zum Teil entsprechende Pathomechanismen beziehungs-
weise Lungenkarzinome auch durch „mild steel“-Schweißrauche 
aufzeigen (Badding et al. 2014; Dierschke et al. 2017; Falcone et al. 
2018; IARC 2018; Leonard et al. 2010; Zeidler-Erdely et al. 2012).

Zusammenfassend erscheint uns eine partielle Fehleinstufung von 
Schweißenden im Hinblick auf das Fehlen jeglicher Cr (VI)- bezie-
hungsweise Nickeloxidexpositionen unter „mild steel welders“ zwar 
möglich, in Synopsis aller Aspekte halten wir eine ausschließlich 
durch Cr(VI)- und Nickeloxid-Expositionen bedingte Verursachung 
der Erhöhung des Lungenkrebsrisikos bei „mild steel welders“ je-
doch nicht für belegbar.

6.  Einzelfallbetrachtung der Schweißrauchexposition  
im BK-Verfahren

BK-Ermittlungen erfordern neben Aussagen zur Expositionsdauer 
auch Angaben zur Expositionshöhe. Sofern hierzu keine Daten 
aus dem betreffenden Betrieb vorliegen, erfolgen Expositionsab-
schätzungen üblicherweise auf der Grundlage des 90. Perzentils 
von Daten vergleichbarer Arbeitsplätze (DGUV 2019), zum Beispiel 
aus der Expositionsdatenbank MEGA. Beim Schweißen gibt es, wie 
bereits ausgeführt, eine hohe Anzahl an expositionsbestimmenden 
Faktoren. Eine differenzierte Aussage über die Expositionshöhe von 
Schweißenden ist dadurch erschwert, dass diese Faktoren in der 
Vergangenheit nicht in dem Umfang dokumentiert wurden, wie 
es wissenschaftliche Erkenntnisse erfordern. Auch wenn nicht alle 
expositionsbestimmenden Faktoren dokumentiert sind, lassen sich 
durch die Verwendung des 90. Perzentils Expositionshöhen verfah-
rensbezogen abbilden.

Auf jeden Fall ist für die Ermittlung der Expositionshöhe die Er-
hebung einer detaillierten Arbeitsanamnese erforderlich. Diese um-
fasst neben den Expositionszeiträumen auch Zeitanteile der jeweili-
gen Tätigkeiten sowie insbesondere Angaben zu den angewandten 
Arbeitstechniken (z. B. Schweißverfahren, verwendete Grund- und 

Zusatzwerkstoffe) und zu den eingesetzten Schutzmaßnahmen 
(z. B. Umfang und Wirksamkeit von Absaugungen, räumliche Tren-
nung von anderen Emissionsquellen, Verwendung von persönlicher 
Schutz ausrüstung [PSA] wie z. B. fremdbelüftete Helme). Dies wird 
im Folgenden an zwei fiktiven Beispielen erläutert.

Dabei wird für das eine Beispiel angenommen, dass die schwei-
ßende Person hochemittierende Schweißverfahren angewendet hat 
und keine Schweißrauchabsaugung vorlag. Für das zweite Beispiel 
wurden niedrigemittierende Verfahren entsprechend der Einteilung 
in der TRGS 528 (AGS 2020) gewählt und es wurde der Einsatz einer 
Schweißrauchabsaugung angenommen. In beiden Fällen wird von 
einer 20-jährigen Schweißtätigkeit und einem Schweißanteil von ca. 
50 % der Arbeitszeit ausgegangen. In der verbleibenden Arbeitszeit 
werden verschiedene vor- und nachbereitende Arbeiten durchge-
führt, wie zum Beispiel Richt- und Rüstarbeiten, Nahtvorbereitung, 
Schleifen oder Montage. Außerdem fallen weitere Nebentätigkeiten 
an, wie Elektrodentausch und Materialtransport. Daher wird für die 
Berechnung der kumulativen Dosis von einer täglichen Schweißar-
beitszeit von 4 Stunden bei 240 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen.

Unter Verwendung der in Tabelle 1 und 2 genannten Schweiß-
rauchexpositionen ergibt sich für die hoch belastete Person eine ku-
mulative Dosis von 250 mg/m³ * Jahre (➥ Tabelle 3). Für die niedrig 
belastete Person ergibt sich eine kumulative Dosis von 20 mg/m³ * 
Jahre (➥ Tabelle 4). Für beide beträgt die Summe der Schweißstun-
den 19.200.

Die Beispiele zeigen, dass neben der Expositionsdauer auch die 
angewendeten Verfahren und weitere Arbeitsbedingungen, wie bei-
spielsweise die Verwendung einer Rauchabsaugung, einen erheblichen 
Einfluss auf die Schweißrauchdosis haben. Obwohl beide Personen 
19.200 Stunden exponiert waren, unterscheidet sich die kumulative 
Dosis um den Faktor 12. In BK-Verfahren ist deshalb eine differen-
zierende Ermittlung der Expositionsgegebenheiten im Rahmen der 
Erhebung der Arbeitsanamnese erforderlich. Neben der Dauer sind 
auch Beschreibungen von Expositionshöhen bei der Bewertung der 
Schweißrauchexposition zur Klärung einer möglichen beruflichen Ver-
ursachung einer Lungenkrebserkrankung zu berücksichtigen.

Nicht eingegangen wurde hier auf die Ermittlung von Chrom- 
und Nickeljahren bei einer BK-Ermittlung im Zusammenhang mit 

 Tabelle 3:  Fiktive Arbeitsanamnese einer schweißenden �erson, die 20 Jahre lang mit hochemittierenden Schweißverfahren ohne Rauchgasabsaugung 
tätig war
Table 3: Fictitious work history of a welder who has spent 20 years working with high-emitting welding processes without fume extraction

Zeitraum Art der Exposition % der Arbeitszeit 
je Schicht

Expositionshöhe in der 
E-Fraktion [mg/m³]

Dosis  
[mg/m³ x Jahre]

01.01.1989 bis 
31.12.1998

Betrieb A:  
Lichtbogenhandschweißen ohne Absaugung

25 25,0 62,5

01.01.1989 bis 
31.12.1998

Betrieb A:  
MAG-Schweißen (Fülldraht) ohne Absaugung

25 50,0 125,0

01.01.1999 bis 
31.12.2008

Betrieb B: 
Lichtbogenhandschweißen ohne Absaugung

25 9,8 24,5

01.01.1999 bis 
31.12.2008

Betrieb B: 
MAG-Schweißen ohne Absaugung

25 15,0 37,5

Kumulative Dosis (Schweißrauchjahre)
Summe der Schweißstunden

249,5 mg/m³ x Jahre
19.200 Stunden
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den BKen 1103 und 4109. Dies würde den Rahmen des vorliegenden 
Diskussionsbeitrags zum einen sprengen. Zum anderen ist hierzu ein 
gesonderter Beitrag vorgesehen (Zschiesche et al., in Vorbereitung).

7. Zusammenfassung und Bewertung

Expositions- und Risikoabschätzungen
Die in den Tabellen 1 und 2 wiedergegebene Datenlage zeigt, dass 
beim Schweißen Arbeitsplatzgrenzwerte häufig überschritten sind. 
Diese Aussage gilt sowohl für in der Vergangenheit als auch für der-
zeitig ausgeführte Schweißarbeiten. In vielen Fällen konnte der in den 
1990er-Jahren geltende Feinstaubgrenzwert in Höhe von 6 mg/m³ 
nicht eingehalten werden. Die Verbesserung von Schutzmaßnahmen 
(z. B. effizientere Absaugtechnik) hat zwar zu einer Verringerung der 
Schweißrauchbelastung beigetragen, eine Einhaltung des inzwischen 
auf 1,25 mg/m³ abgesenkten Allgemeinen Staubgrenzwerts für die  
A-Fraktion ist jedoch selbst unter Anwendung verbesserter Schutz-
maßnahmen nicht immer gegeben. Dies wird auf internationaler 
Ebene durch die im zeitlichen Verlauf in der Studie von Sörensen et al. 
(2007) in Kap. 5 dokumentierten Messwerte bestätigt. Schweißende 
gehören somit nach wie vor zu den hochexponierten Berufsgruppen.

Die in Kap. 3 und 4 dargestellten Hintergründe und Daten zu 
schweißtechnischen Verfahren und den hieraus resultierenden Expo-
sitionen in Deutschland machen deutlich, dass die bearbeiteten Werk-
stoffe, die Schweißverfahren, die schweißtechnischen Parameter sowie 
das Vorliegen einer wirksamen Schweißrauchabsaugung die Schweiß-
rauchexpositionen sowohl qualitativ als auch quantitativ erheblich be-
einflussen. Alle diese Faktoren können Einfluss auf eine potenzielle 
kanzerogene Wirkung der Schweißrauche haben, ebenso wie zusätz-
liche Expositionen gegenüber Gasen wie Ozon und Stickstoffoxide, 
die bei verschiedenen Verfahren und Werkstoffen in unterschiedlicher 
Quantität auftreten können. Aus diesen Gründen ist bisher weder in 
Deutschland noch in der EU ein gesonderter Beurteilungsmaßstab für 
Schweißrauche unter Präventionsgesichtspunkten abgeleitet worden. 
Darüber hinaus beeinflusst auch die Position des Atembereichs rela-
tiv zur Schweißrauchfahne die individuelle Schweißrauchexposition 
erheblich bis zu einem Faktor von 4 (Lehnert et al. 2012; Spiegel-
Ciobanu 2020).

Erkennbar ist ein zeitlicher Trend der nachgewiesenen Schweiß-
rauchkonzentrationen in Abhängigkeit von den verbesserten Schutz-

maßnahmen. Beeinflusst wird die inhala-
tive Belastung auch durch die Dauer der 
Schweißrauchexposition je Schicht und über 
die gesamte Zeit des Arbeitslebens, ebenso 
durch mögliche Nachbarschaftsbelastungen 
in Abhängigkeit von der konkreten Arbeits-
situation und den Lüftungsverhältnissen. 
Dies erklärt auch die in Kap. 5 zitierte große 
Streubreite der Messwerte von Steenland 
(2002) und Steenland et al. (1991), die aus 
nur drei Betrieben einer einzigen Branche 
stammen.

Detailinformationen zu den die Schweiß-
rauchkonzentration an den einzelnen Ar-
beitsplätzen bestimmenden Determinanten 
können naturgemäß in epidemiologischen 

Studien zur Frage des Lungenkrebsrisikos nicht oder nur zusam-
menfassend beschrieben und in die Auswertung einbezogen werden. 
Von daher spiegelt die große Bandbreite der in Kap. 5 zusammenfas-
send dargestellten Risikoschätzungen in verschiedenen Studien die 
hier genannten heterogenen Einflussfaktoren und Unwägbarkeiten  
wider.

Im Rahmen von BK-Verfahren ist es daher unerlässlich, zur Er-
mittlung der Expositionshöhe eine detaillierte Arbeitsanamnese zu 
erheben, die sowohl den zeitlichen Umfang der unterschiedlichen 
Tätigkeiten als auch die Ausprägung der wichtigsten Determinanten 
für die Expositionshöhe im Einzelfall dokumentiert.

Risikobewertung
Für die Bewertung der von der IARC berücksichtigten Daten ist be-
deutsam, dass aussagekräftige Studien nur für Stahl-Schweißende 
vorliegen, die im wesentlichen Lichtbogenverfahren (Lichtbogen-
handschweißen, Schutzgasschweißen) eingesetzt haben, die zu ver-
gleichsweise hohen Emissionen und Schweißrauchkonzentrationen 
an den Arbeitsplätzen führen. Auch die toxikologisch-mechanisti-
schen Studien, die eine kanzerogene Wirkung von Schweißrauchen 
erhärten, wurden mit Schweißrauchen aus der Stahlbearbeitung 
durchgeführt.

Häufig orientieren sich BK-Anerkennungskriterien an dem Prin-
zip „Verdoppelungsrisiko“, das heißt, Anerkennungskriterien werden 
so definiert, dass für berufsbedingt Exponierte im Vergleich zur nicht 
exponierten Allgemeinbevölkerung ein ungefähr um den Faktor 2 
erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht.

Insgesamt ist zwar unstrittig, dass in den meisten Studien eine 
zumeist leichte Erhöhung des Lungenkrebsrisikos für Schweißende 
beschrieben wird; eine konsistent zu sichernde Expositions-Risiko-
Beziehung lässt sich in Synopsis der Datenlage jedoch nicht ableiten. 
Adjustierungen für bekannte potenzielle Confounder (Rauchen, As-
best) verringern das Risiko oft deutlich; die nachgewiesenen Risiko-
erhöhungen sind in der Mehrzahl der Studien mit durchschnittlich 
etwa 10–30 % eher gering. Auch unter hohen Expositionen, wie sie die 
beiden in Kap. 5 dargestellten Kohortenstudien ausweisen, liegen die 
Risikoerhöhungen im Durchschnitt nicht über 50 %; höhere Risiken 
finden sich allerdings zum Teil in Untergruppen von Kohorten- oder 
in Fall-Kontroll-Studien, insbesondere nach langer Expositionsdauer 
(vgl. auch Pesch et al. 2019).

 Tabelle 4:  Fiktive Arbeitsanamnese einer schweißenden �erson, die 20 Jahre lang mit niedrig-
emittierenden Schweißverfahren, weitgehend mit Rauchgasabsaugung, tätig war
Table 4: Fictitious work history of a welder who has spent 20 years working with low-emitting welding 
processes, largely with fume extraction

Zeitraum Art der Exposition
% der Arbeits-
zeit je Schicht

Expositionshöhe 
in der E-Frak-
tion [mg/m³]

Dosis  
[mg/m³ x Jahre]

01.01.1989 bis 
31.12.1998

Betrieb A:  
WIG-Schweißen mit Absaugung

50 3,0 15,0

01.01.1999 bis 
31.12.2008

Betrieb B: 
WIG-Schweißen mit Absaugung

25 1,2 3,0

01.01.1999 bis 
31.12.2008

Betrieb B: 
Widerstandspunkt-Schweißen 
mit und ohne Absaugung

25 0,8 2,0

Kumulative Dosis (Schweißrauchjahre)
Summe der Schweißstunden

20,0 mg/m³ x Jahre
19.200 Stunden
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8. Fazit

Bei der derzeitigen wissenschaftlichen Datenlage bietet sich für die 
Beurteilung des Kausalzusammenhangs eines Lungenkarzinoms mit 
der Schweißrauchexposition folgende Herangehensweise an:

• Vorrangige Prüfung, ob die Anerkennungskriterien für einzelne, 
bereits bisher als kanzerogen eingestufte Schweißrauchkompo-
nenten gegeben sind. Dies gilt insbesondere für die BK-Num-
mern 1103 (Chrom oder seine Verbindungen), 4109 (Lungenkrebs 
durch Nickel oder seine Verbindungen), in seltenen Fällen auch 
1104 (Cadmium oder seine Verbindungen) bzw. 2402 (Erkran-
kungen durch ionisierende Strahlen; bei Verwendung thorierter 
Wolframelektroden beim WIG-Schweißen).

• Erst wenn ein derartiger BK-Tatbestand nicht greifen sollte, wäre 
in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob im konkreten Einzelfall 
anhand neuer Erkenntnisse eine „Quasi“-BK entsprechend § 9 
Abs. 2 SGB VII zum Tragen kommen könnte. Aufgrund der Stu-
dienlage wird eine Eingrenzung auf Schweißverfahren an Stählen 
empfohlen. Insbesondere sind die Dauer und die Expositions-
höhen der jeweiligen Schweißtätigkeiten zu berücksichtigen. Die 
Schwierigkeiten einer entsprechenden Risikoabschätzung sind in 
diesem Beitrag ausführlich dargestellt. Von Bedeutung wird sein, 
ob der Ärztliche Sachverständigenbeirat (ÄSVB) „Berufskrank-
heiten“ dem Verordnungsgeber die Aufnahme eines derartigen 
Tatbestands in die BK-Liste empfehlen wird und ob hierfür ge-
gebenenfalls konkretisierende Ausführungen gemacht werden.

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessen-
konflikte vorliegen.
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